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1 Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unterneh-
men der Industrie, des Handwerks und handwerkähnli-
chen Gewerbes, des Handels, des Fremdenverkehrs-
gewerbes sowie des sonstigen Dienstleistungsgewer-
bes, insbesondere produktionsnahe Dienstleistungsun-
ternehmen, die einen wichtigen Beitrag zum Struktur-
wandel gerade auch in ländlichen Regionen leisten. 

Handwerksunternehmen müssen in die Handwerksrolle 
bzw. im Verzeichnis für das zulassungsfreie Handwerk, 
Unternehmen des handwerkähnlichen Gewerbes im 
Verzeichnis der handwerkähnlichen Betriebe eingetra-
gen sein. 

Unternehmen der Gebäudereinigung, der Finanzdienst-
leistungen und der Leiharbeit werden nicht gefördert. 

Unternehmen in Schwierigkeiten nach beihilferechtli-
cher Definition (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich rele-
vante Bestimmungen und Definitionen“) sind nicht an-
tragsberechtigt. 

2 Verwendungszweck 

2.1 Grundsätzlich förderfähige Investitionsvorhaben 

Errichtung, Erweiterung, Umstellung oder grundlegen-
de Rationalisierung/Modernisierung, Erwerb und Verla-
gerung einer gewerblichen Betriebsstätte; Maßnahmen 
zur Diversifikation oder marktwirksamen Anwendung 
neuer Technologien. 

2.2 Besondere Bestimmungen 

Der Erwerb einer stillgelegten oder von Stillegung be-
drohten Betriebsstätte kann einschließlich etwaiger zu-
sätzlicher Investitionen gefördert werden, wenn ein Un-
ternehmen darin eine förderfähige Tätigkeit aufnimmt 
bzw. fortführt. 

Bei Betriebsverlagerungen sind die Kosten der Erweite-
rung förderfähig. Aus der Veräußerung der bisherigen 
Betriebsstätte erzielte bzw. erzielbare Erlöse und evtl. 
Entschädigungsbeträge sind von den förderfähigen 
Kosten abzuziehen. 

Das Investitionsvorhaben muss zu einer nicht unwe-
sentlichen unmittelbaren und dauerhaften Erhöhung 
des Gesamteinkommens im jeweiligen Wirtschaftsraum 
führen (Primäreffekt). In den Fördergebieten sind neue 
Dauerarbeits- und/oder Ausbildungsplätze zu schaffen 
oder vorhandene zu sichern. Mit der Realisierung des 
Investitionsvorhabens muss eine besondere Anstren-
gung des Betriebes verbunden sein. 

Im Fremdenverkehrsbereich werden vorrangig Maß-
nahmen zur qualitativen Verbesserung des touristi-
schen Angebots gefördert. Maßnahmen, die zu einer 
Erhöhung der Beherbergungskapazitäten führen, wer-
den nur gefördert, sofern neue bzw. nicht ausgeschöpf-
te Nachfragepotentiale vorhanden sind. 

Bei direkt durch ein Investitionsvorhaben neu geschaf-
fenen Arbeitsplätzen sind unter gewissen Umständen 
auch Lohnkosten förderfähig, die während eines Jahres 
anfallen. Die neu geschaffenen Arbeitsplätze müssen 
mindestens 5 Jahre bestehen bleiben. 

Förderfähig sind im Anlagevermögen aktivierte An-
schaffungs- bzw. Herstellungskosten der zum Investiti-
onsvorhaben zählenden Wirtschaftsgüter des Sachan-
lagevermögens, unter bestimmten Voraussetzungen 
auch die Anschaffungskosten immaterieller oder gele-
aster Wirtschaftsgüter. 

Aufwendungen für den Erwerb von gebrauchten Wirt-
schaftsgütern sind förderfähig, es sei denn, diese wer-
den von verbundenen oder auf sonstige Weise ver-
flochtenen Unternehmen angeschafft. Auch darf für die 
Güter in den letzten 7 Jahren kein Zuschuss gewährt 
worden sein (bei Immobilien 10 Jahre). 

Nicht förderfähig sind 
- Investitionen, die der Ersatzbeschaffung dienen, 
- Kosten für Pkw, Kombifahrzeuge, Lkw, Omnibusse, 

Luftfahrzeuge, Schiffe, Schienenfahrzeuge und 
sonstige im Straßenverkehr zugelassene Fahrzeu-
ge, die primär dem Transport dienen, 

- Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken.  

3 Art der Förderung 

Die Zuwendung wird von der zuständigen Bezirksregie-
rung auf Antrag gewährt. Sie kann vom Zuwendungs-
empfänger als Investitionszuschuss oder als Zinszu-
schuss zur Verbilligung eines von der LfA auszurei-
chenden Regionalkredits (RK5) eingesetzt werden. 

Eine Kombination beider Förderarten ist möglich.  

Soll mit Hilfe der Zuwendung ein Regionalkredit verbil-
ligt werden, besteht die Möglichkeit, das Darlehen je 
nach Bedarf auszugestalten. Dafür stehen verschiede-
ne Darlehenstypen mit unterschiedlichen Laufzeiten  
(5 bis 20 Jahre) und Tilgungsfreijahren (1 bis 3 Jahre) 
zur Verfügung. Die Festlegung des Darlehenstyps und 
der risikoabhängigen Zinsobergrenzen erfolgt im Rah-
men eines Beratungsgesprächs bei der zuständigen 
Bezirksregierung. Der endgültige - von Bonität und Be-
sicherung des Letztkreditnehmers abhängige - Zinssatz 
wird zwischen Hausbank und Letztkreditnehmer ver-
einbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinformation zum 
risikogerechten Zinssystem“). Bezüglich Auszahlung 
siehe aktuelle Übersicht Darlehenskonditionen. 

Zins- und Tilgungstermine sind der 31.03., 30.06., 
30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außer-
planmäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages 
kann gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung 
erfolgen. 

4 Umfang der Förderung 

Der Beihilfewert (siehe Tz. 4 Merkblatt „Beihilferechtlich 
relevante Bestimmungen und Definitionen“) der für das 
Investitionsvorhaben aus öffentlichen Mitteln insgesamt 
gewährten Förderung darf bestimmte von der Europäi-
schen Union vorgegebene Förderhöchstsätze nicht ü-
berschreiten. 

Für die Fördergebiete der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) 
wird der Förderhöchstsatz im jeweils gültigen Rahmen-
plan festgelegt. 
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Außerhalb der GA-Gebiete gelten die in Artikel 15 der 
Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 
06.08.2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (allge-
meine Gruppenfreistellungsverordnung) festgelegten 
Förderhöchstsätze von 10 % für mittlere und  
20 % für kleine Unternehmen. 

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Höchst-
beihilfewerte und der durch die Richtlinien vorgegebe-
ne Förderrahmen im Vollzug - insbesondere auch we-
gen der Mittelknappheit - in der Regel nicht voll ausge-
schöpft werden können. 

5 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

5.1 Richtlinie 

Für die Gewährung von Finanzierungshilfen aus den 
bayerischen regionalen Förderungsprogrammen gilt die 
durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie bekannt ge-
machte Richtlinie in der jeweils gültigen Fassung. 

5.2 Beihilferechtliche Grundlage des Regionalkredits 

Die von der Bezirksregierung gewährte Zuwendung 
stellt eine Beihilfe nach den EU-Regularien dar. Das 
LfA-Darlehen selbst ist beihilfefrei. 

5.2 Beginn/Dauer des Vorhabens 

Der Antrag muss vor Beginn des Vorhabens bei der 
zuständigen Regierung eingegangen sein. Es wird 
empfohlen, mit dem Investitionsvorhaben erst nach 
Rücksprache mit der Regierung bzw. erst nach Erhalt 
deren schriftlicher Bestätigung über die grundsätzliche 
Förderfähigkeit des beantragten Vorhabens zu begin-
nen. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn schließt die 
Förderfähigkeit aus. Beginn ist dabei grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lie-
ferungs- oder Leistungsvertrages. Bei Baumaßnahmen 
gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb 
nicht als Vorhabensbeginn. 

Das Vorhaben muss so weit vorbereitet sein, dass es 
nach Bewilligung der beantragten Mittel kurzfristig in 
Angriff genommen werden kann. 

Förderfähig sind grundsätzlich nur Investitionsvorha-
ben, die innerhalb von 36 Monaten durchgeführt wer-
den. 

5.3 Eigenmitteleinsatz/ Durchfinanzierung 

Der Kreditnehmer hat entsprechend seiner Vermögens-
, Liquiditäts- und Ertragslage für die Finanzierung in 
angemessenem Umfang Eigen- oder nicht zinsverbillig-
te sonstige Fremdmittel einzusetzen. In jedem Fall wird 
eine angemessene Eigenbeteiligung des Investors vor-
ausgesetzt. 

Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesi-
chert sein. 

6 Mehrfachförderung 

Im Rahmen der jeweiligen Beihilfehöchstwerte ist eine 
Kumulierung mit anderen Finanzierungshilfen des Bun-
des und des Landes grundsätzlich möglich. 

7 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Regionalkredit bankmäßig nicht ausreichend 
abgesichert werden kann, ist eine 50%ige Haftungs-
freistellung „HaftungPlus“ (siehe entsprechendes Merk-
blatt) möglich.  

Alternativ kann bei nicht ausreichender Absicherung 
eine Staats-/ LfA-Bürgschaft bzw. eine Bürgschaft der 
Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt werden.  

8 Antragsverfahren 

Für die Antragstellung ist der Vordruck 90 IH (blau) 
„Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen 
an die gewerbliche Wirtschaft - Industrie, Handwerk 
und ggf. sonstiges Dienstleistungsgewerbe -“ bzw. der 
Vordruck 90 FV (grün) „Antrag auf Gewährung öffentli-
cher Finanzierungshilfen an die gewerbliche Wirtschaft 
- Fremdenverkehr -“ zu verwenden. 

Der Antrag ist zusammen mit der „Finanzierungsbestä-
tigung der Hausbank“ (Anlage zum jeweiligen Antrag) 
und - soweit es sich um ein Bauvorhaben handelt - ei-
ner Erklärung über den Stand des Baugenehmigungs-
verfahrens, bei der zuständigen Bezirksregierung ein-
zureichen, die den Antragsteller auch über die Möglich-
keiten der Auszahlung berät (siehe Tz. 3). Die Ent-
scheidung der Regierung über den Antrag wird dem 
Antragsteller durch Bescheid bekannt gegeben. 

Wird gleichzeitig eine Haftungsfreistellung „Haf-
tungPlus“ oder eine Bürgschaft beantragt, ist hierfür 
zusätzlich der Standardantrag der LfA (Vordruck 100) 
einzureichen. Die ggf. zusätzlich einzureichenden An-
tragsunterlagen können dem diesbezüglichen Merkblatt 
entnommen werden. 

 


